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21220

Änderung der
Weiterbildungsordnung

der Ärztekammer Westfalen-Lippe
vom 24. November 2007 / 21. Juni 2008

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 24. November 2007 
 folgende Änderung der Weiterbildungsordnung vom 
9. 4. 2005 (SMBL.NRW. 21220) beschlossen:

I.

Im Inhaltsverzeichnis wird im Abschnitt B Gebiete, 
Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen:

1.
die Ziffer 12.2. wie folgt gefasst „12.2 FA für Innere Me-
dizin“

2.
Nach Ziff. 12.2 werden die nachstehenden Nummern 
eingefügt und die Facharztbezeichnung wie folgt geän-
dert: 

 12.3.1  FA Innere Medizin und Angiologie

 12.3.2   FA Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie

 12.3.3  FA Innere Medizin und Gastroenterologie

 12.3.4   FA Innere Medizin und Hämatologie und On-
kologie

 12.3.5  FA Innere Medizin und Kardiologie

 12.3.6  FA Innere Medizin und Nephrologie

 12.3.7  FA Innere Medizin und Pneumologie

 12.3.8  FA Innere Medizin und Rheumatologie

II.

Im Abschnitt A Paragraphenteil wird:

3.
in § 3 als Absatz 6 angefügt:

(6) Für die gemäß §§ 18, 18 a, 18 b und 19 erworbenen 
Bezeichnungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

4.
in § 4 der Absatz 6 wie folgt geändert:

(6) Eine Weiterbildung in Teilzeit kann in persönlich be-
gründeten Fällen angerechnet werden. Gesamtdauer und 
Qualität und Niveau müssen den Anforderungen an eine 
ganztägige Weiterbildung entsprechen. Die Entschei-
dung trifft die Kammer unter besonderer Berücksichti-
gung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

5.
§ 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18
Weiterbildung außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland in Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum

Für die Anwendung der §§ 18 bis 18 c gelten folgende 
Begriffsbestimmungen:

1.  Ausbildungsnachweis

  „Ausbildungsnachweise“ sind Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise, die 
von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates 
für den Abschluss einer überwiegend in der Europäi-
schen Union absolvierten Ausbildung ausgestellt wer-
den. 

2.  Zuständige Behörde

  „Zuständige Behörde“ ist jede von den Mitgliedstaa-
ten mit der besonderen Befugnis ausgestattete Be-
hörde oder Stelle, Ausbildungsnachweise und andere 
Dokumente oder Informationen auszustellen bzw. 
entgegenzunehmen sowie Anträge zu erhalten und 

Beschlüsse nach der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi katio-
nen (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. Sep-
tember 2005) zu fassen. 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum einen Ausbildungsnachweis für eine Weiterbildung 
besitzt, der nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen oder 
nach dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gegenseitig anerkannt wird, erhält auf An-
trag das Recht zum Führen einer dieser Weiterbildungs-
ordnung entsprechenden Bezeichnung. Die gegenseitig 
anzuerkennenden Ausbildungsnachweise sind dem An-
hang V der Richtlinie 2005/36/EG sowie den entspre-
chenden Ergänzungen des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum für die Staaten Liechtenstein, 
Island und Norwegen zu entnehmen.

(2) Stimmt bei Antrag eines Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum die Bezeichnung eines Ausbil-
dungsnachweises nicht mit der für den betreffenden 
Staat im Anhang V der Richtlinie 2005/36/EG oder in 
dem Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum aufgeführten Bezeichnung überein und wird eine 
Bescheinigung der zuständigen Behörde oder Einrich-
tung vorgelegt, so erhält er eine Anerkennung für eine 
entsprechende Kompetenz und das Recht zum Führen 
einer dieser Weiterbildungsordnung entsprechenden Be-
zeichnung. Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, 
dass der betreffende Ausbildungsnachweis den Ab-
schluss einer Weiterbildung entsprechend den Bestim-
mungen des Anhangs V der Richtlinie 2005/36/EG oder 
dem Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum bestätigt oder von dem ausstellenden Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat mit demjenigen Ausbildungsnachweis 
gleichgestellt wird, der im Anhang V der Richtlinie 
2005/36/EG oder in dem Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum aufgeführt ist. 

(3) Die von dem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum in einem der anderen Mitglied- oder Ver-
tragsstaaten abgeleistete Weiterbildungszeit, die noch 
nicht zu einem Ausbildungsnachweis gemäß Absatz 1 
Satz 1 geführt hat, ist nach Maßgabe des § 10 auf die in 
dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten Weiterbil-
dungszeiten ganz oder teilweise anzurechnen. Dasselbe 
gilt für die Weiterbildungszeit, welche durch eine von 
der zuständigen Behörde eines Mitglied- oder eines an-
deren Vertragsstaates ausgestellten Ausbildungsnach-
weis, der nicht unter die Regelungen des Absatz 1 fällt, 
belegt ist, soweit diese Weiterbildungszeit der nach die-
ser Weiterbildungsordnung vorgeschriebenen Mindest-
dauer der Weiterbildung entspricht. Dabei ist die im an-
deren Mitglied- oder Vertragsstaat erworbene 
Berufserfahrung und dort durchgeführte Zusatzausbil-
dung zu berücksichtigen.“

6.
Nach § 18 wird eingefügt:

„§ 18 a 
Anerkennung erworbener Rechte

Als ausreichenden Nachweis erkennt die Ärztekammer 
bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union deren von Mitgliedstaaten ausgestellten 
Ausbildungsnachweis an, der die Aufnahme fachärztli-
cher Tätigkeit gestattet, auch wenn dieser Ausbildungs-
nachweis nicht alle Anforderungen an die Ausbildung 
nach den Artikeln 24 und 25 der Richtlinie 2005/36/EG 
erfüllt, sofern dieser Nachweis den Abschluss einer Aus-
bildung belegt, der vor den in Anhang V Nummern 5.1.1. 
und 5.1.2. der genannten Richtlinie aufgeführten Stich-
tagen begonnen wurde, und sofern ihnen eine Bescheini-
gung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während 
der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich 
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und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt 
hat.

§ 18 b 
Anerkennung von Drittlanddiplomen

Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in 
einem Drittland ausgestellte Ausbildungsnachweis, so-
fern der Arzt in dem betreffenden Beruf drei Jahre 
 Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, 
der diesen Ausbildungsnachweis nach Art. 2 Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG anerkannt hat, besitzt und dieser 
Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt.

§ 18 c 
Verfahren für die Anerkennung der Berufs-
qualifi kationen gemäß §§ 18, 18 a und 18b

(1) Die Ärztekammer erteilt auf Anfrage einem Arzt Aus-
kunft zur Weiterbildungsordnung und zum Verfahren.

(2) Die Ärztekammer bestätigt dem Arzt binnen eines 
Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihm gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das Verfahren 
für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zur fach-
ärztlichen Tätigkeit muss innerhalb kürzester Frist ab-
geschlossen werden, spätestens jedoch drei Monate nach 
Einreichung der vollständigen Unterlagen des Arztes; 
die Entscheidung muss begründet werden. Diese Frist 
kann in Fällen, die unter die Kapitel I und II des Titels 
III der Richtlinie 2005/36/EG fallen, um einen Monat 
verlängert werden.

(3) Auf das Verfahren fi nden in den Fällen des Art. 14 
Abs. 1 Buchstaben a) bis c) der Richtlinie 2005/36/EG  
und § 40 Abs. 3 Buchstabe c) Heilberufsgesetz sowie 
§ 18 b dieser Weiterbildungsordnung die Bestimmunen 
der §§ 10, 12-16 entsprechend Anwendung.

Bei der Entscheidung über eine Prüfung in den in Satz 1 
genannten Fällen ist zu berücksichtigen, ob die von dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin bei seiner/ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit erworbenen Kenntnisse den wesentli-
chen Unterschied ganz oder teilweise ausgleichen können.

7.
§ 19 erhält folgende Fassung: 

„§ 19

Weiterbildung außerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und außerhalb der anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum

(1) Eine Weiterbildung in Staaten außerhalb der Europä-
ischen Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum kann ganz oder teilweise angerechnet werden, 
wenn sie den Grundsätzen dieser Weiterbildungsordnung 
entspricht und eine Weiterbildung von mindestens 12 
Monaten in einer angestrebten Bezeichnung in der Bun-
desrepublik Deutschland abgeleistet worden ist. Gleiches 
gilt für die Weiterbildung in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
wenn sie von einem Arzt abgeleistet wurde, der nicht 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates ist. Auf 
das Verfahren der Anerkennung fi nden die §§ 11 bis 16 
entsprechende Anwendung.

(2) Im Übrigen sind die durch die Europäische Union 
und die Bundesrepublik Deutschland vertraglich einge-
räumten Rechtsansprüche, insbesondere in dem Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, zu be-
rücksichtigen. 

8.
In den Begriffserläuterungen für die Anwendung im 
Rahmen der Weiterbildungsordnung wird im Text des 
Unterabsatzes Ambulanter Bereich nach „poliklinische 
Ambulanzen“ eingefügt: „Medizinische Versorgungszen-
tren“

9.
In Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte B und C 
wird im Absatz 1. nach dem 11. Spiegelstrich eingefügt:

„– der Durchführung von Impfungen“

III.

Im Abschnitt B Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt-
kompetenzen wird:

10.
in der Tabelle Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkom-
petenzen in der Spalte FA- und SP-Kompetenz der Text 
der Ziffer 12.2. wie folgt geändert: 

„12.2. FA für Innere Medizin”

11.
Nach Ziffer 12.2 (neu) werden in die Spalte FA- und SP-
Kompetenz die nachstehenden Nummern eingefügt und 
die Facharztkompetenzen wie folgt geändert : 

 „12.3.1  FA Innere Medizin und Angiologie

 12.3.2   FA Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie

 12.3.3  FA Innere Medizin und Gastroenterologie

 12.3.4   FA Innere Medizin und Hämatologie und On-
kologie

 12.3.5  FA Innere Medizin und Kardiologie

 12.3.6  FA Innere Medizin und Nephrologie

 12.3.7  FA Innere Medizin und Pneumologie

 12.3.8  FA Innere Medizin und Rheumatologie“

12
Bei 6.1 Facharzt/Fachärztin für Allgemeine Chirurgie 
wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie folgt gefasst:

„24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie

und

48 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs.1 Satz 1, davon

–  24 Monate in Allgemeiner Chirurgie und/oder anderen 
Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, 
davon können bis zu

  –  12 Monate in Anästhesiologie, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere 
Medizin und Gastroenterologie, Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie, Neurochirurgie, Pathologie und/
oder Urologie angerechnet werden

  –  12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden

–  12 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie

–  12 Monate in Visceralchirurgie“

13.
Bei 12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz sowie die 
nachfolgende Überschrift wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin ist die Erlangung von Facharztkom-
petenzen 12.1, 12.2 und/oder 12.3 nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte.

Inhalte der Basisweiterbildung für die im Gebiet enthal-
tenen Facharztkompetenzen 12.1, 12.2 und 12.3:”

14.
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz „Weiter-
bildungsziel“ der Satz wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt/
Hausärztin) nach Ableistung der vorgeschriebenen Wei-
terbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließ-
lich der Inhalte der Basisweiterbildung und des Weiter-
bildungskurses.“

15.
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz „Weiter-
bildungszeit“ der erste Untersatz wie folgt gefasst:

„36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin, davon 
können bis zu“
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16.
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz „Weiter-
bildungsinhalt“ der Text nach dem ersten Spiegelstrich 
wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung”

17.
Nach 12.1. wird eingefügt: 

„12.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin (Internist/
Internistin)

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin nach Ableistung der vor-
geschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungs-
inhalte einschließlich der Inhalte der Basis weiterbildung.

Weiterbildungszeit:
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

–  24 Monate stationäre Weiterbildung in Innerer Medi-
zin, davon 

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

  oder

   24 Monate stationäre Weiterbildung in den Fach-
arztkompetenzen 12.2 und/oder 12.3, die in mindes-
tens 2 verschiedenen Facharztkompetenzen abge-
leistet werden,

  davon
  –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 

während der Basisweiterbildung absolviert wer-
den können

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre.

Weiterbildungsinhalt:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in

–  den Inhalten der Basisweiterbildung[des Gebietes]

–  der Vorbeugung, Erkennung, Beratung und Behand-
lung bei auftretenden Gesundheitsstörungen und Er-
krankungen der inneren Organe

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der Ge-
fäßkrankheiten einschließlich Arterien, Kapillaren, 
Venen und Lymphgefäße und deren Rehabilitation

–  der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von 
Stoffwechselleiden einschließlich des metabolischen 
Syndroms und anderer Diabetes-assoziierter Erkran-
kungen

–  der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane einschließlich deren Infektion, z. B. 
Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intestinal-
traktes

–  der Erkennung und Behandlung maligner und nicht 
maligner Erkrankungen des Blutes, der blutbildenden 
Organe und des lymphatischen Systems

–  der Erkennung und Behandlung von soliden Tumoren-
der Erkennung sowie konservativen Behandlung von 
angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Her-
zens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des Peri-
kards

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der 
akuten und chronischen Nieren- und renalen Hoch-
druckerkrankungen sowie deren Folgeerkrankungen

–  der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der 
Lunge, der Atemwege, des Mediastinums, der Pleura 
einschließlich schlafbezogener Atemstörungen sowie 

der extrapulmonalen Manifestation pulmonaler Er-
krankungen

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der 
rheumatischen Erkrankungen einschließlich der ent-
zündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie 
Kollagenosen, der Vaskulitiden, der entzündlichen 
Muskelerkrankungen und Osteopathien

–  der interdisziplinären Zusammenarbeit insbesondere 
bei multimorbiden Patienten mit inneren Erkrankun-
gen

–  der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgi-
schen, strahlentherapeutischen und nuklearmedizini-
schen Maßnahmen

–  den gebietsbezogenen Infektionskrankheiten ein-
schließlich der Tuberkulose

–  der gebietsbezogenen Ernährungsberatung und Diäte-
tik einschließlich enteraler und parenteraler Ernäh-
rung

–  der Symptomatologie und funktionellen Bedeutung 
von Altersveränderungen sowie Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalters und deren 
Therapie

–  den geriatrisch diagnostischen Verfahren zur Erfas-
sung organbezogener und übergreifender motorischer, 
emotioneller und kognitiver Funktionseinschränkun-
gen

–  der Behandlung schwerstkranker und sterbender Pati-
enten einschließlich palliativmedizinischer Maßnah-
men

–  der intensivmedizinischen Basisversorgung

Defi nierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren

–  Echokardiographien sowie Doppler-/Duplex-Untersu-
chungen des Herzens und der herznahen Gefäße

–  Mitwirkung bei Bronchoskopien einschließlich bron-
cho-alveolärer Lavage

–  Ösophago-Gastro-Duodenoskopien einschließlich in-
terventioneller Notfall-Maßnahmen und perkutaner 
endoskopischer Gastrostomie (PEG)

–  untere Intestinoskopien einschließlich endoskopischer 
Blutstillung, davon

–  Proktoskopien 

–  Therapie vital bedrohlicher Zustände, Aufrechterhal-
tung und Wiederherstellung bedrohter Vitalfunktionen 
mit den Methoden der Notfall- und Intensivmedizin 
einschließlich Intubation, Beatmungsbehandlung 
sowie Entwöhnung von der Beatmung einschließlich 
nichtinvasiver Beatmungstechniken, hämodynami-
sches Monitoring, Schockbehandlung, Schaffung zent-
raler Zugänge, Defi brillation, Schrittmacherbehand-
lung

–  Selbstständige Durchführung von Punktionen, z. B. an 
Blase, Pleura, Bauchhöhle, Liquorraum, Leber, Kno-
chenmark einschließlich Knochenstanzen”

18.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Angiologie“ wird „12.3.1 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Angiologie.“ 

In 12.3.1 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst: 

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Angiologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

19. 
Bei 12.3.1 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Angiologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin
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 und

 – 36 Monate Weiterbildung in Angiologie, davon

  –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert wer-
den können

  –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3.1 bis 12.3.8 er-
worben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit min-
destens 8 Jahre.“

20. 
Bei 12.3.1 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Angiologie wird im Absatz „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung”

21.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie“ wird 
„12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und En-
dokrinologie und Diabetologie“

In 12.3.2 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der erste 
Satz wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Endokrinologie und Dia-
betologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiter-
bildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung.“

22. 
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird der Absatz „Wei-
terbildungszeit“ wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–   36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

–  36 Monate Weiterbildung in Endokrinologie und Dia-
betologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem endokrinologischen Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre.“

23. 
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird im Absatz „Wei-
terbildungsinhalt“ der Text nach dem ersten Spiegel-
strich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

24.
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird der letzte Absatz 
„Übergangsbestimmungen“ gestrichen.

25.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Gastroenterologie“ wird „12.3.3 Facharzt/
Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie“

In 12.3.3 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Gastroenterologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten 
und Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der 
Basisweiterbildung.“

26.
Bei 12.3.3 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Gastroenterologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ 
wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere und Allgemeinmedizin

 und

–  36 Monate Weiterbildung in Gastroenterologie, davon 

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre.“

27. 
Bei 12.3.3 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Gastroenterologie werden im Absatz „Weiterbildungsin-
halt“ der Text der ersten beiden Spiegelstrichen wie 
folgt gefasst:

„– den Inhalten der Basisweiterbildung 

–  der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane einschließlich Leber und Pankreas 
sowie der facharztbezogenen Infektionskrankheiten,

z. B. Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intesti-
naltraktes“

28.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie“ wird „12.3.4 
Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Hämatolo-
gie und Onkologie“

In 12.3.4 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Hämatologie und Onko-
logie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung.“

29.
Bei 12.3.4 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Hämatologie und Onkologie wird der Absatz „Weiterbil-
dungszeit“ wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 

 und

–   36 Monate Weiterbildung Hämatologie und Onkologie, 
davon 

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem hämatologisch-onkologischen 
Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre.”

30.
Bei 12.3.4 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Hämatologie und Onkologie wird im Absatz „Weiterbil-
dungsinhalt“ der Text nach dem ersten Spiegelstrich wie 
folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“
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31.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Kardiologie“ wird „12.3.5 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Kardiologie“

In 12.3.5. wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Kardiologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

32. 
Bei 12.3.5 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Kardiologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

–  36 Monate Weiterbildung in Kardiologie, davon 

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können 

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.“

33. 
Bei 12.3.5 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Kardiologie wird im Absatz „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

34.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Nephrologie“ wird „12.3.6 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Nephrologie“

In 12.3.6 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Nephrologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

35. 
Bei 12.3.6 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Nephrologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:
„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 

Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin
 und
– 36 Monate Weiterbildung in Nephrologie, davon 
 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 

während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in der Dialyse
 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 

abgeleistet werden
Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 2 
Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so be-
trägt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 Jahre.“

36.
Bei 12.3.6 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Nephrologie wird im Absatz „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt geändert:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

37.
12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Pneumologie wird „12.3.7 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Pneumologie“

In 12.3.7 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Pneumologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

38.
Bei 12.3.7 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Pneumologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:

72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung Pneumologie, davon 

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

39.
Bei 12.3.7 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Pneumologie wird im Absatz „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

40.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Rheumatologie“ wird „12.3.8 Facharzt/
Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie“

In 12.3.8 wird im Absatz „Weiterbildungsziel“ der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Rheumatologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

41.
Bei 12.3.8 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Rheumatologie wird der Absatz „Weiterbildungszeit“ 
wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Rheumatologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem rheumatologisch-immunologi-
schen Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.“

42. 
Bei 12.3.8 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Rheumatologie wird im Absatz „Weiterbildungsinhalt“ 
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der Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt ge-
fasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

43.
Bei den Übergangsbestimmungen für das Gebiet Innere 
Medizin und Allgemeinmedizin wird der vorletzte Ab-
satz, letzter Satz, der da lautet: „Kammerangehörige, die 
die Schwerpunktbezeichnung Endokrinologie besitzen, 
sind berechtigt, stattdessen die Schwerpunktbezeich-
nung Endokrinologie und Diabetologie zu führen“ er-
setzt durch:

„Kammerangehörige, die eine Schwerpunktbezeichnung 
im Gebiet Innere Medizin besitzen, sind berechtigt, statt-
dessen die entsprechende Facharztbezeichnung nach 
dieser Weiterbildungsordnung zu führen.“

44.
Bei Gebiet 14. Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie wird der Text unter „Weiterbil-
dungsinhalt“ im 4. Absatz (Strukturierte Weiterbildung 
im speziellen Psychotherapie-Teil) nach dem vorletzten 
Spiegelstrich sowie im letzten Absatz (Selbsterfahrung) 
wie folgt gefasst:

  „– 240 Therapiestunden mit Supervision nach jeder 4. 
Stunde entweder in Verhaltenstherapie oder tiefen-
psychologisch fundierter Psychotherapie bzw. in 
einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapie-
verfahren im gesamten Bereich psychischer Erkran-
kungen einschließlich Suchterkrankungen, bei denen 
die Psychotherapie im Vordergrund des Behandlungs-
spektrums steht

  – 150 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung 
entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie bzw. in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren. Die Selbster-
fahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem auch die 240 Psychotherapiestunden geleis-
tet werden.“

45. 
Bei Gebiet 26. Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie 
wird der Text unter Weiterbildungsinhalt im 4. Absatz 
(Strukturierte Weiterbildung im speziellen Psychothera-
pie-Teil) nach dem letzten Spiegelstrich sowie im letzten 
Absatz (Selbsterfahrung) nach dem 1. Spiegelstrich wie 
folgt gefasst:

  „– 240 Therapie-Stunden mit Supervision nach jeder 
vierten Stunde entweder in Verhaltenstherapie oder 
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie bzw. 
in einem wissenschaftlich anerkannten Psychothera-
pieverfahren im gesamten Bereich psychischer Er-
krankungen einschließlich Suchterkrankungen, bei 
denen die Psychotherapie im Vordergrund des Be-
handlungsspektrums steht, z. B. Patient mit Schizo-
phrenie, affektiven Erkrankungen, Angst- und 
Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und 
Suchterkrankungen

  – 150 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung 
entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie bzw. in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren. Die Selbster-
fahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem auch die 240 Psychotherapiestunden geleis-
tet werden.“

IV.

Im Abschnitt C werden:

46.
bei Andrologie der Absatz „Voraussetzung zum Erwerb 
der Bezeichnung“ wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie oder Urologie“

47.
bei Betriebsmedizin im Abschnitt „Defi nition” als erster 
Satz eingefügt: 

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Betriebsmedizin 
sind integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Fach-
arzt für Arbeitsmedizin.“

48. 
bei Betriebsmedizin unter „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem 12. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (ein-
schließlich verkehrsmedizinischen Fragestellungen)“

49.
bei Diabetologie der Satz wie folgt gefasst:

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Diabetologie sind 
integraler Bestandteil der Facharzt-Weiterbildung in In-
nere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie.“

50. 
bei Flugmedizin wird unter „Weiterbildungsinhalt“ der 
Text nach dem 8. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„Erfahrung (bei einem Besatzungsumlauf) in großen Ver-
kehrsfl ugzeugen mit Zeitzonenverschiebung (mindestens 
6 Zeitzonen)“

51. 
bei Hämostaseologie der Absatz „Weiterbildungszeit“ 
wie folgt gefasst:

„12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2, davon können

–  6 Monate in Innere Medizin, Innere Medizin und An-
giologie, Innere Medizin und Hämatologie und Onko-
logie oder Transfusionsmedizin abgeleistet werden”

52. 
bei Labordiagnostik – fachgebunden – wird im Abschnitt 
„Defi nition“ als erster Satz eingefügt: 

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Labordiagnostik 
– fachgebunden – sind integraler Bestandteil der Weiter-
bildung zum Facharzt für Laboratoriumsmedizin.“

53.
bei Medikamentöse Tumortherapie der Satz wie folgt ge-
fasst:

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse 
Tumortherapie sind integraler Bestandteil der Facharzt-
weiterbildung in Strahlentherapie, Innere Medizin und 
Gastroenterologie, Innere Medizin und Hämatologie und 
Onkologie, Innere Medizin und Pneumologie sowie der 
Schwerpunktweiterbildungen Gynäkologische Onkolo-
gie sowie Kinder-Hämatologie und -Onkologie.“

54.
bei Medikamentöse Tumortherapie der Absatz „Voraus-
setzung zum Erwerb der Bezeichnung“ wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung in den Gebieten Chirurgie, In-
nere Medizin und Allgemeinmedizin oder für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren heil-
kunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Mund- 
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie 
oder Urologie“

55. 
bei Proktologie der Absatz „Voraussetzung zum Erwerb 
der Bezeichnung“ wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Allgemeine Chirurgie, Kin-
derchirurgie, Visceralchirurgie, Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere 
und Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Innere Medizin 
und Gastroenterologie oder Urologie“

56.
bei Proktologie der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:

„12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2, davon können

 –  6 Monate während der Facharztweiterbildung in All-
gemeine Chirurgie, Kinderchirurgie, Visceralchirurgie, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Innere und Allgemeinmedizin, In-
nere Medizin, Innere Medizin und Gastroenterologie 
oder Urologie abgeleistet werden“
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57. 
bei Schlafmedizin der Absatz „Voraussetzung zum Er-
werb der Bezeichnung“ wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Innere und Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Innere 
Medizin und Pneumologie, Kinder- und Jugendmedizin, 
Neurologie oder Psychiatrie und Psychotherapie“

58.
bei Schlafmedizin der Absatz „Weiterbildungszeit“ wie 
folgt gefasst:

„18 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 im Schlafl abor, davon können

–  6 Monate während der Facharztweiterbildungen Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Innere und Allgemeinmedizin, 
Innere Medizin,Innere Medizin und Pneumologie, Kin-
der- und Jugendmedizin, Neurologie oder Psychiatrie 
und Psychotherapie abgeleistet werden“

59.
bei Psychotherapie – fachgebunden – unter „Weiterbil-
dungsinhalt“ im Abschnitt Grundorientierung psycho-
dynamische/tiefenpsychologische Psychotherapie „Ab-
satz Theoretische Weiterbildung“ der Text nach dem 1. 
und dem 4. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

1.  Spiegelstrich: „120 Stunden in Entwicklungspsycho-
logie und Persönlichkeitslehre … „

4.   Spiegelstrich: „15 Doppel-Stunden Balintgruppenar-
beit oder patientenbezogene Selbsterfahrungsgruppe“

sowie im Absatz „Selbsterfahrung” wie folgt gefasst:

„100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrung. Die 
Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem die Grundorientierung stattfi ndet.“

60.
bei Psychotherapie – fachgebunden – unter „Weiterbil-
dungsinhalt“ der Abschnitt „Grundorientierung Verhal-
tenstherapie“ wie folgt gefasst: 

„Theoretische Weiterbildung
–  120 Stunden in psychologischen Grundlagen des Ver-

haltens und des abweichenden Verhaltens,  allgemeine 
und spezielle Neurosenlehre, Lern- und sozialpsycho-
logische Entwicklungsmodelle, tiefenpsychologische 
Entwicklungs- und Persönlichkeitsmodelle, systemi-
sche Familien- und Gruppenkonzepte, allgemeine und 
spezielle Psychopathologie und Grund lagen der psych-
iatrischen Krankheitsbilder, Motivations-, Verhal-
tens-, Funktions- und Bedin gungs analysen als Grund-
lagen für Erstinterview, Therapieplanung und -durch-
führung, Verhaltensdiagnostik einschließlich psycho-
diagnostischer Testverfahren

–  Indikation und Methodik der psychotherapeutischen 
Verfahren

–  16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung oder Hypnose

–  15 Doppelstunden Balintgruppenarbeit oder patien-
tenbezogene Selbsterfahrungsgruppe

Diagnostik
–  10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchun-

gen

Behandlung
– 15 Doppelstunden Fallseminar

–  120 Stunden supervidierte Verhaltenstherapie, da von 
3 abgeschlossene Fälle

Selbsterfahrung
–  100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrungen. 

Die Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfol-
gen, in welchem die Grundorientierung stattfi ndet.“

61.
bei Sportmedizin unter „Weiterbildungszeit” eingefügt: 

„–  12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten ge mäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 in einer sportmedizinischen Einrich-
tung

oder anteilig ersetzbar durch

–  240 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in 
Sportmedizin

–  120 Stunden sportärztliche Tätigkeit unter Supervi-
sion eines Weiterbildungsbefugten in einem Sportver-
ein oder einer anderen vergleichbaren Einrichtung in-
nerhalb von mindestens 12 Monaten”

V.

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung vom 
24. 11. 2007 sowie die Ergänzung vom 21.6.2008 tritt am 
1. Tag des Monats nach der Veröffentlichung im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Münster, den 14. Juli 2008

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

Genehmigt.

Düsseldorf, den 28. Juli 2008

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

III C 2 – 0810.57

Im Auftrag

G o d r y

Die vorstehende Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 24. November 
2007/21. Juni 2008 wird hiermit ausgefertigt und im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt gemacht.

Münster, den 11. August 2008

Dr. med. Theodor  W i n d h o r s t

Präsident

– MBl. NRW. 2008 S. 446

21220

Änderung der Weiterbildungsordnung 
für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte 

vom 19. April 2008

Aufgrund des § 42 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes vom 
9. April 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert am 
20. November 2007 (GV. NRW. S. 572), hat die Kammer-
versammlung der Ärztekammer Nordrhein in ihrer Sit-
zung am 19. April 2008 folgende Änderungen der Wei-
terbildungsordnung beschlossen, die durch Erlass des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 2008 – III 
C 2 – 0810.47 – genehmigt worden ist. 

Artikel I

Im Inhaltsverzeichnis wird im Abschnitt B Gebiete, 
Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen:

1.
die Ziffer 12.2. wie folgt geändert: „12.2 FA für Innere 
Medizin“

2.
Nach Ziff. 12.2 werden die nachstehenden Nummern 
eingefügt und die Facharztbezeichnung wie folgt geän-
dert: 
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    „12.3.1  FA Innere Medizin und Angiologie

 12.3.2   FA Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie

 12.3.3  FA Innere Medizin und Gastroenterologie

 12.3.4   FA Innere Medizin und Hämatologie und On-
kologie

 12.3.5  FA Innere Medizin und Kardiologie

 12.3.6  FA Innere Medizin und Nephrologie

 12.3.7  FA Innere Medizin und Pneumologie

 12.3.8  FA Innere Medizin und Rheumatologie“

Im Abschnitt A Paragraphenteil wird:

3.
in § 3 als Absatz 6 angefügt:

„(6) Für die gemäß §§ 18, 18 a, 18 b und 19 erworbenen 
Bezeichnungen gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.“

4.
in § 4 der Absatz 6 wie folgt geändert:

„(6) Eine Weiterbildung in Teilzeit kann in persönlich 
begründeten Fällen in Teilzeit angerechnet werden, so-
weit in Abschnitt B und C nichts anderes geregelt ist. 
Die Weiterbildungszeit verlängert sich entsprechend. 
Gesamtdauer, Niveau und Qualität müssen den Anforde-
rungen an eine ganztägige Weiterbildung entsprechen. 
Die Entscheidung trifft die Kammer unter besonderer 
Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.“

5.
§ 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18
Weiterbildung außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland in Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum

Für die Anwendung der §§ 18 bis 18 c gelten folgende 
Begriffsbestimmungen:

1.  Ausbildungsnachweis

  „Ausbildungsnachweise“ sind Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise, die 
von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates 
für den Abschluss einer überwiegend in der Europäi-
schen Union absolvierten Ausbildung ausgestellt wer-
den. 

2.  Zuständige Behörde

  „Zuständige Behörde“ ist jede von den Mitgliedstaa-
ten mit der besonderen Befugnis ausgestattete Be-
hörde oder Stelle, Ausbildungsnachweise und andere 
Dokumente oder Informationen auszustellen bzw. 
entgegenzunehmen sowie Anträge zu erhalten und 
Beschlüsse nach der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi katio-
nen (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. Sep-
tember 2005) zu fassen. 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum einen Ausbildungsnachweis für eine Weiterbildung 
besitzt, der nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifi kationen oder 
nach dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gegenseitig anerkannt wird, erhält auf An-
trag das Recht zum Führen einer dieser Weiterbildungs-
ordnung entsprechenden Bezeichnung. Die gegenseitig 
anzuerkennenden Ausbildungsnachweise sind dem An-
hang V der Richtlinie 2005/36/EG sowie den entspre-
chenden Ergänzungen des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum für die Staaten Liechtenstein, 
Island und Norwegen zu entnehmen.

(2) Stimmt bei Antrag eines Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-

deren Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum die Bezeichnung eines Ausbil-
dungsnachweises nicht mit der für den betreffenden 
Staat im Anhang V der Richtlinie 2005/36/EG oder in 
dem Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum aufgeführten Bezeichnung überein und wird eine 
Bescheinigung der zuständigen Behörde oder Einrich-
tung vorgelegt, so erhält er eine Anerkennung für eine 
entsprechende Kompetenz und das Recht zum Führen 
einer dieser Weiterbildungsordnung entsprechenden Be-
zeichnung. Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, 
dass der betreffende Ausbildungsnachweis den Ab-
schluss einer Weiterbildung entsprechend den Bestim-
mungen des Anhangs V der Richtlinie 2005/36/EG oder 
dem Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum bestätigt oder von dem ausstellenden Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat mit demjenigen Ausbildungsnachweis 
gleichgestellt wird, der im Anhang V der Richtlinie 
2005/36/EG oder in dem Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum aufgeführt ist. 

(3) Die von dem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum in einem der anderen Mitglied- oder Ver-
tragsstaaten abgeleistete Weiterbildungszeit, die noch 
nicht zu einem Ausbildungsnachweis gemäß Absatz 1 
Satz 1 geführt hat, ist nach Maßgabe des § 10 auf die in 
dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten Weiterbil-
dungszeiten ganz oder teilweise anzurechnen. Dasselbe 
gilt für die Weiterbildungszeit, welche durch eine von 
der zuständigen Behörde eines Mitglied- oder eines an-
deren Vertragsstaates ausgestellten Ausbildungsnach-
weis, der nicht unter die Regelungen des Absatz 1 fällt, 
belegt ist, soweit diese Weiterbildungszeit der nach die-
ser Weiterbildungsordnung vorgeschriebenen Mindest-
dauer der Weiterbildung entspricht. Dabei ist die im an-
deren Mitglied- oder Vertragsstaat erworbene 
Berufserfahrung und dort durchgeführte Zusatzausbil-
dung zu berücksichtigen.“

6.
Nach § 18 wird eingefügt:

„§ 18 a 
Anerkennung erworbener Rechte

Als ausreichenden Nachweis erkennt die Ärztekammer 
bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union deren von Mitgliedstaaten ausgestellten 
Ausbildungsnachweis an, der die Aufnahme fachärztli-
cher Tätigkeit gestattet, auch wenn dieser Ausbildungs-
nachweis nicht alle Anforderungen an die Ausbildung 
nach den Artikeln 24 und 25 der Richtlinie 2005/36/EG 
erfüllt, sofern dieser Nachweis den Abschluss einer Aus-
bildung belegt, der vor den in Anhang V Nummern 5.1.1. 
und 5.1.2. der genannten Richtlinie aufgeführten Stich-
tagen begonnen wurde, und sofern ihnen eine Bescheini-
gung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während 
der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich 
und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt 
hat.

§ 18 b 
Anerkennung von Drittlanddiplomen

Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in 
einem Drittland ausgestellte Ausbildungsnachweis, so-
fern der Arzt in dem betreffenden Beruf drei Jahre Be-
rufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der 
diesen Ausbildungsnachweis nach Art. 2 Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG anerkannt hat, besitzt und dieser 
Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt.

§ 18 c 
Verfahren für die Anerkennung der Berufsqualifi katio-

nen gemäß §§ 18, 18 a und 18b

(1) Die Ärztekammer erteilt auf Anfrage einem Arzt Aus-
kunft zur Weiterbildungsordnung und zum Verfahren.

(2) Die Ärztekammer bestätigt dem Arzt binnen eines 
Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihm gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Das Verfahren 
für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zur fach-
ärztlichen Tätigkeit muss innerhalb kürzester Frist ab-
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geschlossen werden, spätestens jedoch drei Monate nach 
Einreichung der vollständigen Unterlagen des Arztes; 
die Entscheidung muss begründet werden. Diese Frist 
kann in Fällen, die unter die Kapitel I und II des Titels 
III der Richtlinie 2005/36/EG fallen, um einen Monat 
verlängert werden.

(3) Auf das Verfahren fi nden in den Fällen des Art. 14 
Abs. 1 Buchstaben a) bis c) der Richtlinie 2005/36/EG 
und § 40 Abs.  3 Buchstabe c) Heilberufsgesetz sowie 
§ 18 b) dieser Weiterbildungsordnung die Bestimmungen 
der §§ 10, 12 bis 16 entsprechend Anwendung.

In allen Fällen des Satzes 1 ist zu prüfen, ob die von der 
antragstellenden Person bei ihrer berufl ichen Tätigkeit 
erworbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied 
im Sinne des Artikel 14 Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG 
ganz oder teilweise ausgleichen können.“

7.
§ 19 erhält folgende Fassung: 

„§ 19
Weiterbildung außerhalb der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum

(1) Eine Weiterbildung in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum kann ganz oder teilweise angerechnet 
werden, wenn sie den Grundsätzen dieser Weiterbil-
dungsordnung entspricht und eine Weiterbildung von 
mindestens 12 Monaten in einer angestrebten Bezeich-
nung in der Bundesrepublik Deutschland abgeleistet 
worden ist. Gleiches gilt für die Weiterbildung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, wenn sie von einem Arzt abge-
leistet wurde, der nicht Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines an-
deren Vertragsstaates ist. Auf das Verfahren der Aner-
kennung fi nden die §§ 11 bis 16 entsprechende Anwen-
dung.

(2) Im Übrigen sind die durch die Europäische Union 
und die Bundesrepublik Deutschland vertraglich einge-
räumten Rechtsansprüche, insbesondere in dem Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, zu be-
rücksichtigen.“

8.
In den Begriffserläuterungen für die Anwendung im 
Rahmen der Weiterbildungsordnung wird im Text des 
Unterabsatzes Ambulanter Bereich nach poliklinische 
Ambulanzen eingefügt: „Medizinische Versorgungszent-
ren“

9.
In Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte B und C 
wird im Absatz 1. nach dem 11. Spiegelstrich eingefügt:

„– der Durchführung von Impfungen“

Im Abschnitt B Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt-
kompetenzen wird:

10. 
in der Tabelle Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkom-
petenzen in der Spalte FA- und SP-Kompetenz der Text 
der Ziffer 12.2. wie folgt geändert:

„12.2. FA für Innere Medizin”

11. 
Nach Ziffer 12.2 (neu) werden in die Spalte FA- und SP-
Kompetenz die nachstehenden Nummern eingefügt und 
die Facharztkompetenzen wie folgt geändert:

    „12.3.1  FA Innere Medizin und Angiologie

 12.3.2   FA Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie

 12.3.3  FA Innere Medizin und Gastroenterologie

 12.3.4   FA Innere Medizin und Hämatologie und On-
kologie

 12.3.5  FA Innere Medizin und Kardiologie

 12.3.6  FA Innere Medizin und Nephrologie

 12.3.7  FA Innere Medizin und Pneumologie

 12.3.8  FA Innere Medizin und Rheumatologie“

12.
Bei 6.1 Facharzt/Fachärztin für Allgemeine Chirurgie 
wird der Absatz Weiterbildungszeit wie folgt gefasst:

„24 Monate Basisweiterbildung im Gebiet Chirurgie

und

48 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  24 Monate in Allgemeiner Chirurgie und/oder anderen 
Facharztweiterbildungen des Gebietes Chirurgie, 
davon können bis zu

–  12 Monate in Anästhesiologie, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Me-
dizin und Gastroenterologie, Mund-Kiefer-Gesicht-
schirurgie, Neurochirurgie, Pathologie und/oder Uro-
logie angerechnet werden

– 12 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden

– 12 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie

– 12 Monate in Visceralchirurgie“

13.
Bei 12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz sowie die 
nachfolgende Überschrift wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin und 
Allgemeinmedizin ist die Erlangung von Facharztkom-
petenzen 12.1, 12.2 und/oder 12.3 nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte.

Inhalte der Basisweiterbildung für die im Gebiet enthal-
tenen Facharztkompetenzen 12.1, 12.2 und 12.3:”

14.
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz Weiter-
bildungsziel der Satz wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt/
Hausärztin) nach Ableistung der vorgeschriebenen Wei-
terbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließ-
lich der Inhalte der Basisweiterbildung und des Weiter-
bildungskurses.“

15.
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz Weiter-
bildungszeit der erste Untersatz wie folgt gefasst:

„36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin, davon 
können bis zu“

16. 
Bei 12.1 Facharzt/Fachärztin für Innere und Allgemein-
medizin (Hausarzt/Hausärztin) wird im Absatz Weiter-
bildungsinhalt der Text nach dem ersten Spiegelstrich 
wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung”

17.
Nach 12.1. wird eingefügt:

„12.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin (Internist/
Internistin)

Weiterbildungsziel:

Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin nach Ableistung der 
 vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiter-
bildung.

Weiterbildungszeit:
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
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–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

–  24 Monate stationäre Weiterbildung in Innerer Medi-
zin, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

  oder

 –  24 Monate stationäre Weiterbildung in den Fach-
arztkompetenzen 12.2 und/oder 12.3, die in mindes-
tens 2 verschiedenen Facharztkompetenzen abge-
leistet werden,

  davon

  –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert wer-
den können

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre.

Weiterbildungsinhalt:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in

–  den Inhalten der Basisweiterbildung[des Gebietes]

–  der Vorbeugung, Erkennung, Beratung und Behand-
lung bei auftretenden Gesundheitsstörungen und Er-
krankungen der inneren Organe

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der Ge-
fäßkrankheiten einschließlich Arterien, Kapillaren, 
Venen und Lymphgefäße und deren Rehabilitation

–  der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von 
Stoffwechselleiden einschließlich des metabolischen 
Syndroms und anderer Diabetes-assoziierter Erkran-
kungen

–  der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane einschließlich deren Infektion, z. B. 
Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intestinal-
traktes

–  der Erkennung und Behandlung maligner und nicht 
maligner Erkrankungen des Blutes, der blutbildenden 
Organe und des lymphatischen Systems

–  der Erkennung und Behandlung von soliden Tumoren-
der Erkennung sowie konservativen Behandlung von 
angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Her-
zens, des Kreislaufs, der herznahen Gefäße, des Peri-
kards

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der 
akuten und chronischen Nieren- und renalen Hoch-
druckerkrankungen sowie deren Folgeerkrankungen

–  der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der 
Lunge, der Atemwege, des Mediastinums, der Pleura 
einschließlich schlafbezogener Atemstörungen sowie 
der extrapulmonalen Manifestation pulmonaler Er-
krankungen

–  der Erkennung und konservativen Behandlung der 
rheumatischen Erkrankungen einschließlich der ent-
zündlich-rheumatischen Systemerkrankungen wie 
Kollagenosen, der Vaskulitiden, der entzündlichen 
Muskelerkrankungen und Osteopathien

–  der interdisziplinären Zusammenarbeit insbesondere 
bei multimorbiden Patienten mit inneren Erkrankun-
gen

–  der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgi-
schen, strahlentherapeutischen und nuklearmedizini-
schen Maßnahmen

–  den gebietsbezogenen Infektionskrankheiten ein-
schließlich der Tuberkulose

–  der gebietsbezogenen Ernährungsberatung und Diäte-
tik einschließlich enteraler und parenteraler Ernäh-
rung

–  der Symptomatologie und funktionellen Bedeutung 
von Altersveränderungen sowie Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalters und deren 
Therapie

–  den geriatrisch diagnostischen Verfahren zur Erfas-
sung organbezogener und übergreifender motorischer, 
emotioneller und kognitiver Funktionseinschränkun-
gen

–  der Behandlung schwerstkranker und sterbender Pati-
enten einschließlich palliativmedizinischer Maßnah-
men

–  der intensivmedizinischen Basisversorgung

Defi nierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren

–  Echokardiographien sowie Doppler-/Duplex-Untersu-
chungen des Herzens und der herznahen Gefäße

–  Mitwirkung bei Bronchoskopien einschließlich bron-
cho-alveolärer Lavage

–  Ösophago-Gastro-Duodenoskopien einschließlich in-
terventioneller Notfall-Maßnahmen und perkutaner 
endoskopischer Gastrostomie (PEG)

–  untere Intestinoskopien einschließlich endoskopischer 
Blutstillung, davon

–  Proktoskopien

–  Therapie vital bedrohlicher Zustände, Aufrechterhal-
tung und Wiederherstellung bedrohter Vitalfunktionen 
mit den Methoden der Notfall- und Intensivmedizin 
einschließlich Intubation, Beatmungsbehandlung 
sowie Entwöhnung von der Beatmung einschließlich 
nichtinvasiver Beatmungstechniken, hämodynami-
sches Monitoring, Schockbehandlung, Schaffung zent-
raler Zugänge, Defi brillation, Schrittmacherbehand-
lung

–  Selbstständige Durchführung von Punktionen, z. B. an 
Blase, Pleura, Bauchhöhle, Liquorraum, Leber, Kno-
chenmark einschließlich Knochenstanzen”

18.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Angiologie“ wird „12.3.1 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Angiologie.“ 

In 12.3.1 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Angiologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

19. 
Bei 12.3.1 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Angiologie wird der Absatz Weiterbildungszeit wie folgt 
gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Angiologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3.1 bis 12.3.8 er-
worben, so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit min-
destens 8 Jahre.“

20.
Bei 12.3.1 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Angiologie wird im Absatz Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung”
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21.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie“ wird 
„12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und En-
dokrinologie und Diabetologie“

In 12.3.2 wird im Absatz Weiterbildungsziel der erste 
Satz wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Endokrinologie und Dia-
betologie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiter-
bildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung.“

22. 
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird der Absatz Wei-
terbildungszeit wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

–  36 Monate Weiterbildung in Endokrinologie und Dia-
betologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem endokrinologischen Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.“

23.
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird im Absatz Wei-
terbildungsinhalt der Text nach dem ersten Spiegelstrich 
wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung”

24.
Bei 12.3.2 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie wird der letzte Absatz 
Übergangsbestimmungen gestrichen.

25.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Gastroenterologie“ wird „12.3.3 Facharzt/
Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie“

In 12.3.3 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Gastroenterologie nach 
Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten 
und Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der 
Basisweiterbildung.“

26.
Bei 12.3.3 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Gastroenterologie wird der Absatz Weiterbildungszeit 
wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Gastroenterologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

27.
Bei 12.3.3 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Gastroenterologie werden im Absatz Weiterbildungsin-
halt der Text der ersten beiden Spiegelstrichen wie folgt 
gefasst:

„– den Inhalten der Basisweiterbildung

–  der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane einschließlich Leber und Pankreas 
sowie der facharztbezogenen Infektionskrankheiten,
z. B. Virushepatitis, bakterielle Infektionen des Intes-
tinaltraktes“

28.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie“ wird „12.3.4 
Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Hämatolo-
gie und Onkologie“

In 12.3.4 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Hämatologie und Onko-
logie nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich 
der Inhalte der Basisweiterbildung.“

29.
Bei 12.3.4 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Hämatologie und Onkologie wird der Absatz Weiterbil-
dungszeit wie folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 

 und
–  36 Monate Weiterbildung Hämatologie und Onkologie, 

davon
 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 

während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem hämatologisch-onkologischen 
Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

30.
Bei 12.3.4 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Hämatologie und Onkologie wird im Absatz Weiterbil-
dungsinhalt der Text nach dem ersten Spiegelstrich wie 
folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

31.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Kardiologie“ wird „12.3.5 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Kardiologie“

In 12.3.5. wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz 
wie folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Kardiologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

32. 
Bei 12.3.5 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Kardiologie wird der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
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–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Kardiologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

33.
Bei 12.3.5 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Kardiologie wird im Absatz Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

34.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Nephrologie“ wird „12.3.6 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Nephrologie“

In 12.3.6 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Nephrologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

35.
Bei 12.3.6 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Nephrologie wird der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Nephrologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in der Dialyse

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

36.
Bei 12.3.6 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Nephrologie wird im Absatz Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt geändert:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

37.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Pneumologie“ wird „12.3.7 Facharzt/Fach-
ärztin für Innere Medizin und Pneumologie“

In 12.3.7 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Pneumologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

38.
Bei 12.3.7 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Pneumologie wird der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung Pneumologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

39.
Bei 12.3.7 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Pneumologie wird im Absatz Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

40.
„12.2. Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Rheumatologie“ wird „12.3.8 Facharzt/
Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie“

In 12.3.8 wird im Absatz Weiterbildungsziel der Satz wie 
folgt gefasst:

„Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt-
kompetenz Innere Medizin und Rheumatologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Ba-
sisweiterbildung.“

41.
Bei 12.3.8 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Rheumatologie wird der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon

–  36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 
Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

 und

– 36 Monate Weiterbildung in Rheumatologie, davon

 –  6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung absolviert werden 
können

 –  6 Monate in einem rheumatologisch-immunologi-
schen Labor

 –  können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden

Werden im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin 
2 Facharztkompetenzen aus 12.2 und 12.3 erworben, 
so beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 
8 Jahre.”

42.
Bei 12.3.8 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und 
Rheumatologie wird im Absatz Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem ersten Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„den Inhalten der Basisweiterbildung“

43.
Bei den Übergangsbestimmungen für das Gebiet Innere 
Medizin und Allgemeinmedizin wird der Absatz 4) wie 
folgt gefasst:

„Kammerangehörige, die eine Schwerpunktbezeichnung 
im Gebiet Innere Medizin besitzen, sind berechtigt, statt-
dessen die entsprechende Facharztbezeichnung nach 
dieser Weiterbildungsordnung zu führen.“

44.
Bei Gebiet 14. Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie wird der Text unter Weiterbil-
dungsinhalt im 4. Absatz (Strukturierte Weiterbildung 
im speziellen Psychotherapie-Teil) nach dem vorletzten 
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Spiegelstrich sowie im letzten Absatz (Selbsterfahrung) 
wie folgt gefasst:

  „– 240 Therapiestunden mit Supervision nach jeder 
4. Stunde entweder in Verhaltenstherapie oder tiefen-
psychologisch fundierter Psychotherapie bzw. in 
einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapie-
verfahren im gesamten Bereich psychischer Erkran-
kungen einschließlich Suchterkrankungen, bei denen 
die Psychotherapie im Vordergrund des Behandlungs-
spektrums steht

  – 150 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung 
entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie bzw. in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren. Die Selbster-
fahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem auch die 240 Psychotherapiestunden geleis-
tet werden.“

45. 

Bei Gebiet 26. Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie 
wird der Text unter Weiterbildungsinhalt im 4. Absatz 
(Strukturierte Weiterbildung im speziellen Psychothera-
pie-Teil) nach dem letzten Spiegelstrich sowie im letzten 
Absatz (Selbsterfahrung) nach dem 1. Spiegelstrich wie 
folgt gefasst:

  „– 240 Therapie-Stunden mit Supervision nach jeder 
vierten Stunde entweder in Verhaltenstherapie oder 
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie bzw. 
in einem wissenschaftlich anerkannten Psychothera-
pieverfahren im gesamten Bereich psychischer Er-
krankungen einschließlich Suchterkrankungen, bei 
denen die Psychotherapie im Vordergrund des 
 Behandlungsspektrums steht, z. B. Patient mit Schi-
zophrenie, affektiven Erkrankungen, Angst- und 
Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und 
Suchterkrankungen

  – 150 Stunden Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung 
entweder in Verhaltenstherapie oder tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie bzw. in einem wis-
senschaftlich anerkannten Verfahren. Die Selbster-
fahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem auch die 240 Psychotherapiestunden geleis-
tet werden.“

Im Abschnitt C werden

46.

bei 4. Andrologie der Absatz Voraussetzung zum Erwerb 
der Bezeichnung wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Innere Medizin und Endokrinologie und 
Diabetologie oder Urologie“

47. 

bei 5. Betriebsmedizin nach der Überschrift 5. Betriebs-
medizin eingefügt: 

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Betriebsmedizin 
sind integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Fach-
arzt für Arbeitsmedizin.“

48.

bei 5. Betriebsmedizin unter Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem 12. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (ein-
schließlich verkehrsmedizinischen Fragestellungen)“

49.

bei 7. Diabetologie nach der Überschrift 7. Diabetologie 
eingefügt:

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Diabetologie sind 
integraler Bestandteil der Facharzt-Weiterbildung in 
 Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie.“

50.

bei 8. Flugmedizin wird unter Weiterbildungsinhalt der 
Text nach dem 8. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

„Erfahrung (bei einem Besatzungsumlauf) in großen Ver-
kehrsfl ugzeugen mit Zeitzonenverschiebung (mindestens 
6 Zeitzonen)“

51.

bei 11.  Hämostaseologie der Absatz Weiterbildungszeit 
wie folgt gefasst:

„12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2, davon können

–  6 Monate in Innere Medizin, Innere Medizin und An-
giologie, Innere Medizin und Hämatologie und Onko-
logie oder Transfusionsmedizin abgeleistet werden”

52.
bei 22. Labordiagnostik – fachgebunden – nach der 
Überschrift 22.  Labordiagnostik – fachgebunden einge-
fügt: 

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Labordiagnostik 
– fachgebunden – sind integraler Bestandteil der Weiter-
bildung zum Facharzt für Laboratoriumsmedizin.“

53.
bei 25. Medikamentöse Tumortherapie nach der Über-
schrift 25. Medikamentöse Tumortherapie eingefügt:

„Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse 
Tumortherapie sind integraler Bestandteil der Facharzt-
weiterbildung in Strahlentherapie, Innere Medizin und 
Gastroenterologie, Innere Medizin und Hämatologie und 
Onkologie, Innere Medizin und Pneumologie sowie der 
Schwerpunktweiterbildungen Gynäkologische Onkolo-
gie sowie Kinder-Hämatologie und -Onkologie.“

54.
bei 25. Medikamentöse Tumortherapie der Absatz Vor-
aussetzung zum Erwerb der Bezeichnung wie folgt ge-
fasst:

„Facharztanerkennung in den Gebieten Chirurgie, 
 Innere Medizin und Allgemeinmedizin oder für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Mund- 
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie 
oder Urologie „

55.
bei 34. Proktologie der Absatz Voraussetzung zum Er-
werb der Bezeichnung wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Allgemeine Chirurgie, Kin-
derchirurgie, Visceralchirurgie, Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere 
und Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Innere Medizin 
und Gastroenterologie oder Urologie“

56.
bei 34. Proktologie der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2, davon können

–  6 Monate während der Facharztweiterbildung in All-
gemeine Chirurgie, Kinderchirurgie, Visceralchirurgie, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Innere und Allgemeinmedizin, In-
nere Medizin, Innere Medizin und Gastroenterologie 
oder Urologie abgeleistet werden“

57.
bei 36. Psychotherapie – fachgebunden – unter Weiter-
bildungsinhalt im Abschnitt Grundorientierung psycho-
dynamische/tiefenpsychologische Psychotherapie Absatz 
Theoretische Weiterbildung der Text nach dem 1. und 
dem 4. Spiegelstrich wie folgt gefasst:

1.  Spiegelstrich: „120 Stunden in Entwicklungspsycho-
logie und Persönlichkeitslehre … „

4.   Spiegelstrich: „15 Doppel-Stunden Balintgruppenar-
beit oder patientenbezogene Selbsterfahrungs-
gruppe“

sowie im Absatz Selbsterfahrung wie folgt gefasst:

„100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrung. Die 
Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfolgen, in 
welchem die Grundorientierung stattfi ndet.“
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58.
bei 36. Psychotherapie – fachgebunden – unter Weiter-
bildungsinhalt der Abschnitt Grundorientierung Verhal-
tenstherapie wie folgt gefasst:

„Theoretische Weiterbildung

–  120 Stunden in psychologischen Grundlagen des Ver-
haltens und des abweichenden Verhaltens, allgemeine 
und spezielle Neurosenlehre, Lern- und sozialpsycho-
logische Entwicklungsmodelle, tiefenpsychologische 
Entwicklungs- und Persönlichkeitsmodelle, systemi-
sche Familien- und Gruppenkonzepte, allgemeine und 
spezielle Psychopathologie und Grundlagen der psych-
iatrischen Krankheitsbilder, Motivations-, Verhal-
tens-, Funktions- und Bedingungsanalysen als Grund-
lagen für Erstinterview, Therapieplanung und 
-durchführung, Verhaltensdiagnostik einschließlich 
psychodiagnostischer Testverfahren

–  Indikation und Methodik der psychotherapeutischen 
Verfahren

–  16 Doppelstunden autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung oder Hypnose

–  15 Doppelstunden Balintgruppenarbeit oder patien-
tenbezogene Selbsterfahrungsgruppe

Diagnostik
–  10 dokumentierte und supervidierte Erstuntersuchun-

gen

Behandlung
–  15 Doppelstunden Fallseminar

–  120 Stunden supervidierte Verhaltenstherapie, davon 
3 abgeschlossene Fälle

Selbsterfahrung
–  100 Stunden Einzel- bzw. Gruppenselbsterfahrungen. 

Die Selbsterfahrung muss im gleichen Verfahren erfol-
gen, in welchem die Grundorientierung stattfi ndet.“

59.
bei 39. Schlafmedizin der Absatz Voraussetzung zum Er-
werb der Bezeichnung wie folgt gefasst:

„Facharztanerkennung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Innere und Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Innere 
Medizin und Pneumologie, Kinder- und Jugendmedizin, 
Neurologie oder Psychiatrie und Psychotherapie“

60.
bei 39. Schlafmedizin der Absatz Weiterbildungszeit wie 
folgt gefasst:

„18 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 im Schlafl abor, davon können

–  6 Monate während der Facharztweiterbildungen Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Innere und Allgemeinmedizin, 
Innere Medizin, Innere Medizin und Pneumologie, 
Kinder- und Jugendmedizin, Neurologie oder Psychia-
trie und Psychotherapie abgeleistet werden“

61.
bei 44. Sportmedizin unter Weiterbildungszeit eingefügt:

„– 12 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 in einer sportmedizinischen Einrich-
tung

oder anteilig ersetzbar durch

–  240 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in 
Sportmedizin

–  120 Stunden sportärztliche Tätigkeit unter Supervi-
sion eines Weiterbildungsbefugten in einem Sportver-
ein oder einer anderen vergleichbaren Einrichtung in-
nerhalb von mindestens 12 Monaten“

Artikel II

Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein wird er-
mächtigt, redaktionelle Änderungen der Weiterbildungs-
ordnung vorzunehmen, eventuelle Unstimmigkeiten zu 
beseitigen und die dann gültige Fassung im Rheinischen 
Ärzteblatt zu veröffentlichen.

Artikel III

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am 1. 
Kalendertag des Monats nach der Veröffentlichung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

Düsseldorf, den 19. April 2008

Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich  H o p p e

Präsident

Genehmigt mit Ausnahme von § 4 Abs. 6 Satz 1, 2. Halb-
satz.

Düsseldorf, den 30. Juni 2008

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

– III C 2 – 0810.47 –

Im Auftrag

G o d r y

Ausgefertigt am: 30. Juli 2008

Düsseldorf, den 30. Juli 2008

Der Vizepräsident

Dr. med. A. S c h ü l l e r

– MBl. NRW. 2008 S. 452
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Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen für Forschung, Innovation 

und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen 
(FIT)

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie, der Staatskanzlei und des Ministeriums 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

vom 20. 8. 2008

Ziel dieser Richtlinie ist die Anregung von mehr Innova-
tions-, Entwicklungs- und Forschungstätigkeit zur Stei-
gerung der wirtschaftlichen Effizienz. Dadurch soll die 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, wirtschaftliches Wachs-
tum angeregt und die Beschäftigung gefördert werden. 
Die Richtlinie soll durch ihre Maßnahmen auch die Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in 
Gemeinschaftsprojekten oder Technologietransfermaß-
nahmen initiieren und unterstützen. Zudem sollen ein-
zelne Unternehmen ermutigt werden, ihre Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten zu verstärken.

Die Zuwendung soll den Empfänger nachhaltig dazu 
veranlassen, seine Forschungs- und Innovationstätigkeit 
zu intensivieren und Vorhaben oder Tätigkeiten vorzu-
nehmen, die andernfalls überhaupt nicht oder nur in be-
schränkterem Umfang durchgeführt würden.

Inhalt

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

2. Gegenstand der Förderung

3. Zuwendungsempfänger

4. Zuwendungsvoraussetzungen

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
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6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7. Antrags- und Bewilligungsverfahren

8. Schlussbestimmungen

9. Inkrafttreten

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinien in Verbindung mit dem Gemein-
schaftsrahmen für Staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation vom 30. 12. 2006 (2006/C 
323/01) und den Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 
LHO Zuwendungen für Vorhaben zur Intensivierung der 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeit 
des Technologiestandortes Nordrhein-Westfalen.

Die Förderung erstreckt sich auf die in Anlage 5 bezeich-
neten Branchen, Technologie- und Innovationsfelder.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbe-
hörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. Für Vorhaben, 
deren Förderung im Rahmen eines Wettbewerbs durch 
Juryentscheidungen befürwortet wird, können Haus-
haltsmittel vorrangig bereitgestellt werden.

2
Gegenstand der Förderung sind1

2.1
Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, der in-
dustriellen Forschung und der experimentellen Entwick-
lung

2.2
technische Studien zur Durchführbarkeit von Vorhaben

2.3
Vorhaben von kleinen und mittleren Unternehmen zum 
Erwerb gewerblicher Schutzrechte

2.4
Vorhaben von jungen innovativen gewerblichen Unter-
nehmen und von freien Berufen

2.5
Vorhaben zur Prozess- und Betriebsinnovation im 
Dienstleistungssektor

2.6
Dienstleistungen im Bereich der Innovationsberatungs-
dienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen

2.7
Vorhaben von Innovationskernen

2.8
Vorhaben von Forschungseinrichtungen, Hochschulen 
oder anderen nicht gewinnorientierten Innovationsmitt-
lern (wie Technologiezentren, Gründerzentren, Handels-
kammern) zur Vermietung technologischer Infrastruktur 
oder zur Erbringung von Dienstleistungen für gewerbli-
che Unternehmen/ freie Berufe

2.9
Technologietransfermaßnahmen

2.10
De-minimis-Vorhaben

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können gewerbliche Unterneh-
men / freie Berufe, Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen und private staatlich aner-
kannte Hochschulen (Hochschulen), Forschungseinrich-
tungen, Einrichtungen der technologischen und wissen-
schaftlichen Infrastruktur, Innovationsmittler (wie 
Technologiezentren, Gründerzentren, Handelskammern, 
Clustermanager, usw.), Landesinitiativen und ähnliche 

1 Die fett geschriebenen Begriffe werden in der Anlage 1 „Begriffsbe-
stimmungen“ erläutert.

Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen der Wirt-
schaft und der Arbeitnehmer sowie sonstige juristische 
Personen des öffentlichen Rechts außerhalb der Landes-
verwaltung (z. B. Kommunen) sein.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Allgemeines

Wenn nicht gewinnorientierte Zuwendungsempfänger 
wirtschaftliche Tätigkeiten wie die Vermietung von Inf-
rastruktur, Dienstleistungen für gewerbliche Unterneh-
men/freie Berufe oder Auftragsforschung ausüben, sollte 
dies unter marktüblichen Bedingungen geschehen. In 
diesen Fällen werden sie wie Unternehmen behandelt.

Soweit Zuwendungsempfänger sowohl wirtschaftliche 
als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, ist die 
staatliche Finanzierung der nichtwirtschaftlichen Tätig-
keit förderunschädlich, wenn die beiden Tätigkeitsfor-
men und ihre Kosten und Finanzierungen eindeutig von-
einander getrennt werden können. Der Nachweis, dass 
die Kosten korrekt zugeordnet worden sind, kann im 
Jahresabschluss dieser Zuwendungsempfänger geführt 
werden.

Maßnahmen von Antragstellern, deren Unternehmens-
zweck in der experimentellen Entwicklung liegt, können 
gefördert werden, wenn die zu fördernde Maßnahme au-
ßerhalb des üblichen Leistungsprogramms des Antrag-
stellers liegt.

Bei einem gemeinsamen Projekt mit mindestens zwei 
Antragstellern (Kooperationsprojekt) müssen die Partner 
ihre Rechte und Pfl ichten zu Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks in einem Kooperationsvertrag regeln, in dem 
 insbesondere zu vereinbaren ist, dass im Falle des Aus-
scheidens eines Kooperationspartners seine bis dahin ge-
wonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Projekt-
arbeiten den übrigen Kooperationspartnern unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden. Der abgeschlossene Ko-
operationsvertrag ist vor einer Bewilligung des Förder-
antrages der Bewilligungsbehörde vorzulegen.

Das beantragte Vorhaben muss überwiegend in Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt werden. Eine wirtschaftli-
che Verwertung über NRW hinaus wird nicht ausge-
schlossen.

4.2
Anreizeffekte

Geplante Vorhaben können nur gefördert werden, wenn 
sie den Zuwendungsempfänger zur Veränderung seines 
Verhaltens und zur Intensivierung seiner Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationstätigkeit veranlassen. 
Eine Veränderung seines Verhaltens und zur Intensivie-
rung seiner Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-
onstätigkeit wird in folgenden Fällen als gegeben ange-
sehen:

bei Zuwendungen an KMU mit einem Zuwendungsbe-
trag unter 7,5 Mio. € je KMU und Vorhaben;

bei Zuwendungen für von KMU zu tragende Ausgaben 
für gewerbliche Schutzrechte;

bei Zuwendungen für Vorhaben junger innovativer ge-
werblicher Unternehmen und von freien Berufe

bei Zuwendungen für Innovationsberatungsdienste und 
innovationsunterstützende Dienstleistungen.

Die Beurteilung der Verhaltensänderung von großen Un-
ternehmen sowie von KMU, sofern sie 7,5 Mio Euro 
übersteigt, für Prozess- und Betriebsinnovation (Nr. 2.5) 
im Dienstleistungssektor oder für Innovationskerne 
(Nr. 2.7) erfolgt nach einem der folgenden Kriterien, das 
vom Antragsteller im Antrag durch geeignete Unterlagen 
nachzuweisen ist:

Erhöhung des Projektumfangs: Erhöhung der Gesamt-
kosten des Vorhabens (ohne die Ausgabenminderung des 
Begünstigten im Verhältnis zur Durchführung des Vor-
habens ohne Zuwendung); Anstieg der Zahl der im For-
schungs-, Entwicklungs- und Innovationsbereich tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
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Erhöhung der Projektreichweite: Zunahme der erwarte-
ten Projektergebnisse; ehrgeizigere Projektziele, z. B. 
größere Wahrscheinlichkeit eines wissenschaftlichen 
oder technologischen Durchbruchs oder einer größeren 
Gefahr des Scheiterns (wegen der höheren Risiken des 
Vorhabens, seiner Langfristigkeit oder der Ungewissheit 
der Ergebnisse);

Beschleunigung des Vorhabens: deutlich früherer Pro-
jektabschluss gegenüber einer Durchführung ohne Zu-
wendung;

Aufstockung der Gesamtaufwendungen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation: Erhöhung der Gesamtauf-
wendungen für Forschung, Entwicklung und Innovation 
durch den Begünstigten, Änderung des Mittelansatzes 
(ohne dass die Mittel für andere Vorhaben entsprechend 
verringert werden); vermehrte Forschungs-, Entwick-
lungs- und Innovationsaufwendungen des Begünstigten 
im Verhältnis zum Gesamtumsatz.

4.3
Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung,, der in-
dustriellen Forschung und der experimentellen Entwick-
lung (Nr. 2.1 )

Vorhaben können nur gefördert werden, wenn sie Neu-
heitscharakter besitzen, einen gesamtwirtschaftlichen 
Nutzen erwarten lassen, von einem hohen Schwierig-
keitsgrad gekennzeichnet sind, das für ein Unternehmen 
tragbare technische und wirtschaftliche Risiko über-
schreiten und begründete Aussichten auf Verwertung und 
wirtschaftlichen Erfolg in Nordrhein-Westfalen besteht.

Das zur Förderung beantragte Vorhaben muss vollstän-
dig einer der Forschungskategorien Grundlagenfor-
schung, industrielle Forschung und experimentelle Ent-
wicklung entsprechen. Ist ein Vorhaben in 
unterschiedliche Teile untergliedert, müssen diese ein-
zeln den o. g. Kategorien zugeordnet oder als nicht unter 
eine dieser Kategorien fallend eingestuft werden.

4.4
Technische Studien zur Durchführbarkeit von Vorhaben 
(Nr. 2.2)

Technische Durchführbarkeitsstudien können nur geför-
dert werden, wenn sie im Vorfeld der industriellen For-
schung oder experimentellen Entwicklung erstellt wer-
den.

4.5
Vorhaben von jungen innovativen gewerblichen Unter-
nehmen und von freien Berufen (Nr. 2.4)

Junge innovative gewerbliche Unternehmen/ freie Berufe 
können gefördert werden, wenn es sich um ein kleines 
gewerbliches Unternehmen/ freien Beruf handelt, das 
zum Zeitpunkt der Antragsbewilligung weniger als sechs 
Jahre bestanden hat und 

in absehbarer Zukunft Produkte, Dienstleistungen oder 
Verfahren entwickelt, die technisch neu oder verglichen 
mit dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirt-
schaftszweig in der Europäischen-Gemeinschaft wesent-
lich verbessert sind, und die das Risiko eines technischen 
oder industriellen Misserfolges in sich tragen. Dieser 
Nachweis ist von einem externen Sachverständigen u. a. 
auf der Grundlage eines Geschäftsplans zu erbringen;

oder die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 
zumindest in einem der drei Jahre vor Gewährung der 
Zuwendung oder, im Falle eines neu gegründeten ge-
werblichen Unternehmens ohne abgeschlossenes Ge-
schäftsjahr im Rahmen der betriebswirtschaftlichen 
Auswertung des laufenden Geschäftsjahres, mindestens 
15% seiner gesamten von einem externen Prüfer beglau-
bigten Betriebsausgaben ausmachen.

4.6
Vorhaben zur Prozess- und Betriebsinnovation im 
Dienstleistungssektor (Nr. 2.5)

Vorhaben zu Prozess- und Betriebsinnovationen sind 
dann förderfähig, wenn sie durch die Interaktion mit 
Kunden, die Marktnachfrage, die Übernahme von Ge-
schäfts- und Betriebsmodellen und –praktiken aus inno-
vativen Sektoren oder anderen ähnlichen Bereichen ent-
stehen. 

Große Unternehmen kommen für derartige Zuwendun-
gen nur in Betracht, wenn sie in der geförderten Tätig-
keit mit KMU zusammenarbeiten, wobei das beteiligte 
KMU zumindest 30% der gesamten förderfähigen Aus-
gaben bestreiten muss.

Regelmäßige oder von Zeit zu Zeit erfolgende Änderun-
gen an Produkten, Produktlinien, Herstellungsverfahren, 
bestehenden Dienstleistungen und an sonstigen laufen-
den Vorgängen sind nicht antragsfähig, selbst wenn 
diese Änderungen zu Verbesserungen führen.

Betriebsinnovationen müssen stets an die Verwendung 
und Nutzung von Informations- und Kommunikations-
techniken zur Änderung der Abläufe geknüpft sein;

die Innovation ist als ein Projekt mit einer benannten 
und geeigneten Projektleitung und ausgewiesenen Pro-
jektausgaben zu formulieren;

das geförderte Projekt muss zur Entwicklung einer 
Norm, eines Geschäftsmodells, eines Verfahrens oder 
Konzepts führen, das systematisch wiederholt, mögli-
cherweise zertifi ziert und gegebenenfalls patentiert oder 
auf sonstige Weise durch gewerbliche Schutzrechte ge-
schützt werden kann;

die Prozess- und Betriebsinnovation muss gemessen an 
dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirtschafts-
zweig neu oder wesentlich verbessert sein;

das Prozess- oder Betriebsinnovationsprojekt muss ein 
eindeutiges Maß an Risiko in sich tragen.

4.7
Dienstleistungen im Bereich der Innovationsberatungs-
dienste und innovationsunterstützenden Dienstleistun-
gen (Nr. 2.6)

Antragsteller können nur kleine und mittlere Unterneh-
men sein. Der von dem KMU zu beauftragende Dienst-
leister sollte über eine nationale oder europäische Zerti-
fi zierung verfügen. Die Dienstleistung muss zu einem 
üblichen Marktpreis erworben werden.

4.8
Vorhaben von Innovationskernen (Nr. 2.7)

Investitionsbeihilfen für den Aufbau, die Erweiterung 
und Belebung von Innovationskernen dürfen ausschließ-
lich der den Innovationskern betreibenden juristischen 
Person gewährt werden. Dieser juristischen Person ob-
liegt die Verwaltung der Räumlichkeiten, Anlagen und 
Tätigkeiten des Innovationskerns im Hinblick auf Nut-
zung und Zugang. Der Zugang zu Räumlichkeiten, Anla-
gen und Tätigkeiten des Innovationskerns muss unbe-
schränkt gewährt werden und Nutzungsgebühren 
müssen den Kosten entsprechen.

Beihilfen dieser Art dürfen für die folgenden Einrichtun-
gen gewährt werden:

Ausbildungseinrichtungen und Forschungszentren; frei 
zugängliche Forschungsinfrastrukturen: Laboratorien, 
Prüfungseinrichtungen; Breitbandnetzwerk-Infrastruk-
turen.

Betriebsbeihilfen zur Belebung von Innovationskernen 
können der juristischen Person gewährt werden, die die 
betreffende Einrichtung verwaltet. Außerdem müssen 
diese Beihilfen zeitlich begrenzt und grundsätzlich de-
gressiv sein, so dass sie einen Anreiz darstellen, inner-
halb eines angemessenen Zeitraums den Grundsatz der 
Preiswahrheit und –klarheit zu respektieren.

4.9
Vorhaben von Forschungseinrichtungen, Hochschulen 
oder anderen nicht gewinnorientierten Innovationsmitt-
lern zur Vermietung technologischer Infrastruktur oder 
zur Erbringung von Dienstleistungen für gewerbliche 
Unternehmen/freie Berufe (Nr. 2.8)

Es können nur Vorhaben zur Vermietung technologi-
scher Infrastruktur oder zur Erbringung von Dienstleis-
tungen für gewerbliche Unternehmen/freie Berufe geför-
dert werden, bei denen die für das Vorhaben erhaltene 
staatliche Finanzierung vollständig an den Endempfän-
ger der Leistung weitergegeben wird und die For-
schungseinrichtung bzw. der Innovationsmittler (wie 
Technologiezentren, Gründerzentren, Handelskammern) 
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daraus keinen fi nanziellen Vorteil zieht oder alle Ein-
nahmen daraus wieder in die Haupttätigkeit des Antrag-
stellers investiert werden.

4.10
Technologietransfermaßnahmen (Nr. 2.9) 

Gefördert werden können Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen, Einrichtungen der technologischen und 
wissenschaftlichen Infrastruktur, Innovationsmittler 
sowie Initiativen und ähnliche Einrichtungen für Maß-
nahmen, mit denen sie allen interessierten gewerblichen 
Unternehmen in nicht diskriminierender Weise allge-
meine technische und wissenschaftliche Informationen 
zukommen lassen (z. B. Workshops).

4.11
De-minimis-Vorhaben (Nr. 2.10)

De-minimis-Vorhaben nach Maßgabe der VERORD-
NUNG (EG) Nr. 1998/2006 DER KOMMISSION vom 
15.12.2006 sind Vorhaben, die der Stärkung von For-
schung, Innovation und Technologie dienen und im Rah-
men von Wettbewerben oder Schwerpunktsetzungen be-
kanntgegeben werden. Die oben genannten 
Fördervorhaben dürfen nicht mit einer De-minimis-För-
derung der gleichen förderbaren Ausgaben kumuliert 
werden, um die in diesen Förderrichtlinien festgelegten 
Förderhöchstsätze zu umgehen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

5.3
Es gelten folgende Förderhöchstsätze auf die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben :

Kleine 
Unter-
nehmen/ 
freie 
Berufe 
bis zu

Mittlere 
Unter-
nehmen 
bis zu

Große 
Unter-
nehmen 
bis zu

Hoch-
schulen 
(wenn 
sie un-
terneh-
merisch 
tätig 
werden)
bis zu

Grundlagenforschung 100% 100% 100% 100%

Industrielle Forschung 70% 60% 50% 50%

Industrielle Forschung im 
Falle der:
–  Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen;
   bei Großunternehmen: 

grenzübergreifend oder mit 
wenigstens einem KMU

oder
–  Zusammenarbeit von Un-

ternehmen und Forschungs-
einrichtungen 

oder
  Verbreitung der Ergebnisse

80% 75% 65% 50%

Erwerb von gewerblichen 
Schutzrechten im Bereich der 
industriellen Forschung

50% 50% Keine 
Förde-
rung

Keine 
Förde-
rung

Experimentelle Entwicklung 45% 35% 25% 25%

Experimentelle Entwicklung 
im Falle der:
–  Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen;
   bei Großunternehmen: 

grenzübergreifend oder mit 
mindestens einem KMU

oder
   Zusammenarbeit von Un-

ternehmen und Forschungs-
einrichtungen

60% 50% 40% 25%

Kleine 
Unter-
nehmen/ 
freie 
Berufe 
bis zu

Mittlere 
Unter-
nehmen 
bis zu

Große 
Unter-
nehmen 
bis zu

Hoch-
schulen 
(wenn 
sie un-
terneh-
merisch 
tätig 
werden)
bis zu

Erwerb von gewerblichen 
Schutzrechten im Bereich der 
experimentellen Entwicklung

25% 25% Keine 
Förde-
rung

Keine 
Förde-
rung

Studien zur Vorbereitung der 
industriellen Forschung

75% 75% 65% 50%

Studien zur Vorbereitung der 
experimentellen Entwicklung

50% 50% 40% 25%

Junges innovatives gewerb-
liches Unternehmen
Einmalig nicht mehr als 1 
Mio. € zusätzlich zu anderen 
nach diesen Richtlinien ge-
währten Zuwendungen

100% Keine 
Förde-
rung

Keine 
Förde-
rung

Keine 
Förde-
rung

Prozess- und Betriebsinnova-
tionen bei Dienstleistungen

35% 25% 15% Keine 
Förde-
rung

Innovationsberatungsdienste 
und innovationsunterstüt-
zende Dienstleistungen
Nicht mehr als 200.000 € pro 
Begünstigen innerhalb von 
drei Jahren.

100%
Verfügt der 
Dienstleistungs-
erbringer nicht 
über eine nationale 
oder europäische 
Zertifi zierung, 
dann beträgt der 
Höchstfördersatz 
75%

Keine 
Förde-
rung

Keine 
Förde-
rung

Innovationskerne (Investiti-
onsbeihilfen)

15% 15% Keine 
Förde-
rung

Innovationskerne (Belebung 
von Innovationskernen)

Bei degressiver Staffelung: Im 
1. Jahr bis zu 100%, linear bis 
Ende des 5. Jahres auf Null 
zurückgehend.
Bei nichtdegressiver Staffe-
lung: Höchstens bis zu 50% 
und maximal 5 Jahre, in 
begründeten Fällen bis zu 10 
Jahre (für die begründeten 
Fälle ist eine Einzelnotifi zie-
rung erforderlich)
Jede Beihilfegewährung an 
Innovationskerne setzt eine 
Analyse voraus, die in den 
Jahresberichten der Kommis-
sion zu übermitteln ist.

Vermietung technologischer 
Infrastruktur oder Bereitstel-
lung von Dienstleistungen für 
gewerbliche Unternehmen/ 
freie Berufe

80%

Technologietransfermaß-
nahmen 

100%

Förderung nach Maßgabe 
der VERORDNUNG (EG) 
Nr. 1998/2006 DER KOMMIS-
SION vom 15.12.2006 über 
die Anwendung der Artikel 
87 und 88 EG-Vertrag auf 
„De-minimis“-Beihilfen unter 
Beachtung der Kumulierungs-
vorschriften

100%

5.4
Bagatellgrenze

Bei Maßnahmen nach Nr. 2.1 beträgt die Bagatellgrenze 
15.000 €, im Falle der Gewährung einer Zuwendung an 
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eine Gemeinde beträgt die Bagatellgrenze 12.500 €, bei 
anderen Maßnahmen 2.000 €. 

5.5
Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt in der Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses gem. §§ 23, 44 Landeshaushalts-
ordnung.

5.6
Bemessungsgrundlage

5.6.1
Allgemeines

Mit dem Vorhaben darf nur in nach Maßgabe der Lan-
deshaushaltsordnung NW genehmigten Ausnahmefällen 
vor der Bewilligung begonnen worden sein. 

Zuwendungsfähig sind Personalausgaben, Sachausga-
ben, Investitionen und Ausgaben für Fremdleistungen. 
Ausgaben für Fremdleistungen sollen nicht mehr als 
50% der Projektausgaben betragen. Ausgaben können 
nur berücksichtigt werden, soweit sie projektbezogen 
sind. 

Bei der Förderung von Neugründungen können Ausga-
ben für investive Erstausstattung sowie Ausgaben für 
eine Anlaufphase von bis zu drei Jahren mit berücksich-
tigt werden.

Personalausgaben ermitteln sich aus dem tatsächlichen 
Stundensatz und der Anzahl der für das Projekt tatsäch-
lich geleisteten Stunden. Mehr als 1.700 Jahresarbeits-
stunden/Person und Kalenderjahr dürfen nicht abge-
rechnet werden. Die Vergütung für die Unternehmerin/
den Unternehmer kann Teil der Bemessungsgrundlage 
sein, soweit sie/er Tätigkeiten verrichtet, die eindeutig 
mit dem Projekt zusammenhängen und gesondert be-
rechnet werden.

Personalausgaben können nur in ihrer tatsächlichen 
Höhe, maximal jedoch in Höhe der Stundensätze berück-
sichtigt werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
als Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Ge-
bührensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu er-
hebenden Verwaltungsgebühren im jeweils gültigen 
Runderlass des Innenministeriums des Landes Nord-
rhein-Westfalen veröffentlicht sind. Es gelten folgende 
Vergleichsgruppen:

Höherer Dienst: Geschäftsführer sowie wissenschaftlich-
technisches Personal mit Hochschulabschluss;

Gehobener Dienst: Personal mit Fachhochschulreife 
oder sonst. staatlichem Abschluss (z. B. Ingenieur (FH), 
Meister)

Mittlerer Dienst: Personal mit Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf (z. B. Facharbei-
ter)

Einfacher Dienst: Hilfskräfte

Als Sachausgaben können gefördert werden:

–  Lagerentnahmen (hier gilt der Tag der Entnahme als 
Tag der geleisteten Ausgabe);

–  Raummieten für Neugründungen, soweit sie im Durch-
führungszeitraum anfallen;

–  Reisekosten, soweit sie durch gesonderte Reisekosten-
rechnung nachgewiesen werden, können nur nach den 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes berück-
sichtigt werden;

–  Leasingraten, soweit sie im Durchführungszeitraum 
anfallen.

Projektbezogene Gemeinkosten sind pauschal in Höhe 
von 10% der Personalausgaben förderbar. Eine Plausibi-
lisierung der Gemeinkosten ist erforderlich.

Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für Repräsentati-
onszwecke und Fremdzinsen sowie die kalkulatorischen 
Kosten für Gewinn, Abschreibungen und Einzelwag-
nisse.

Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regelmäßigen 
Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu 

den gewöhnlichen Betriebsausgaben des gewerblichen 
Unternehmens/der freien Berufe gehören, wie routine-
mäßige Steuer- und Rechtsberatung oder Werbung sind 
nicht zuwendungsfähig.

Wenn eine Forschungseinrichtung oder Hochschule für 
seine Dienstleistung ein angemessenes Entgelt erhält und 
der Auftraggeber die Konditionen für diese Dienstleis-
tung festlegt, dann handelt es sich um Auftragsfor-
schung. Auftragsforschung ist nicht zuwendungsfähig.

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die veranschlagten 
Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen 
sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmit-
tel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung anteilig.

5.6.2
Ausgaben von kleinen und mittleren Unternehmen zum 
Erwerb gewerblicher Schutzrechte

Gefördert werden können 

Ausgaben, die der Erteilung des gewerblichen Schutz-
rechts in der ersten Rechtsordnung vorausgehen, ein-
schließlich der Ausgaben für die Vorbereitung, Einrei-
chung und Durchführung der Anmeldung sowie für eine 
erneute Anmeldung vor Erteilung des Schutzrechts;

für die Übersetzung und sonstige im Hinblick auf die Er-
teilung oder Validierung des Rechtes in anderen Rechts-
ordnungen anfallende Ausgaben;

zur Aufrechterhaltung des Rechts während des amtli-
chen Prüfverfahrens und bei etwaigen Einspruchsver-
fahren anfallende Ausgaben, selbst wenn diese nach der 
Erteilung des Rechtes entstehen.

5.6.3
Prozess- und Betriebsinnovation im Dienstleistungssek-
tor

Im Falle der betrieblichen Organisation umfassen die 
Ausgaben für Instrumente und Ausrüstungen jedoch 
ausschließlich die informations- und kommunikations-
technischen Instrumente und Geräte.

5.6.4
Dienstleistungen im Bereich der Innovationsberatungs-
dienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen

Gefördert werden können 

bei Innovationsdienstleistungen: die Ausgaben für Be-
triebsführungsberatung, technische Unterstützung; 
Technologietransferdienste; Ausbildung; Übernahmebe-
ratung, Schutz des geistigen Eigentums und Handel mit 
entsprechenden Rechten und Lizenzvereinbarungen; 
 Beratung bei der Nutzung von Normen;

bei innovationsunterstützenden Dienstleistungen: die 
Ausgaben für Bürofl ächen; Datenbanken; Fachbüche-
reien; Marktforschung; Nutzung von Laboratorien; 
 Gütezeichen, Tests und Zertifi zierung.

5.6.5
Innovationskerne

Für den Aufbau, die Erweiterung und Belebung von In-
novationskernen können die Ausgaben für Investitionen 
in Maschinen und Ausrüstungen gefördert werden.

Für den Betrieb zur Belebung von Innovationskernen 
können die Ausgaben für 

Personal und Verwaltung für Werbung, um neue Unter-
nehmen zur Mitwirkung zu gewinnen, Verwaltung frei 
zugänglicher Anlagen, Organisation von Bildungsmaß-
nahmen, Workshops und Konferenzen zur Wissensver-
mittlung und zur Vernetzung der Mitglieder gefördert 
werden.

5.6.6
Vorhaben von Forschungseinrichtungen, Hochschulen 
oder anderen nicht gewinnorientierten Innovationsmitt-
lern (wie Technologiezentren, Gründerzentren, Handels-
kammern) zur Vermietung technologischer Infrastruktur 
und zur Erbringung von Dienstleistungen für gewerbli-
che Unternehmen/freie Berufe

Gefördert werden können Personal- und Sachausgaben 
sowie Investitionen für Geräte, die zur Vermietung an 
gewerbliche Unternehmen/freie Berufe bestimmt sind.
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5.6.7
Technologietransfer 

Gefördert werden können Personal- und Sachausgaben 
sowie Investitionen für Geräte, die zu Übungs- und 
 Demonstrationszwecken eingesetzt werden.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P) sowie die Besonderen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung (BNBest-P) sind grundsätzlich unverändert Be-
standteil des Zuwendungsbescheides.

Die Zweckbindungsfrist der geförderten Wirtschaftgüter 
wird im Zuwendungsbescheid festgelegt. Sie endet frü-
hestens drei Jahre nach Ablauf des Durchführungszeit-
raumes; danach ist der Zuwendungsempfänger grund-
sätzlich in der Verwendung frei.

Soweit eine Oberste Landesbehörde Bewilligungsbe-
hörde ist, wird die verwaltungsmäßige Abwicklung und 
die Entscheidungsbefugnis über Unwirksamkeit, Rück-
nahme, Widerruf des Zuwendungsbescheids, Rückforde-
rung der Zuwendung und Verzinsung (§§ 48, 49, 49 a 
VwVfG NW) von der für den Sitz des Zuwendungsemp-
fängers zuständigen Bezirksregierung wahrgenommen.

7
Antrags- und Bewilligungsverfahren

7.1
Antragsverfahren

Der Antrag ist auf dem Formblatt Anlage 2 zu erstellen. 
Er ist an eine in Anlage 5 festgelegte Stelle zu richten.

7.2 
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die in der Anlage 5 aufgeführte 
Stelle. Die Bewilligungsbehörden entscheiden über An-
trägen auf der Grundlage einer Begutachtung der wis-
senschaftlichen oder technologischen Qualität des An-
trags. Sie kann sich hierbei Dritter bedienen, 
insbesondere ist die Hinzuziehung von externen Gutach-
terinnen und Gutachtern zulässig. 

Für den Zuwendungsbescheid gilt das Muster der An-
lage 3.

7.3 
Verwendungsnachweisverfahren

Für den Verwendungsnachweis gilt das Muster der An-
lage 4. 

7.4 
Zu beachtende Vorschriften

Die Förderung nach den Nummern 2.1 – 2.8 erfolgt auf 
der Grundlage des „Gemeinschaftsrahmens für staatli-
che Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innova-
tion“ (2006/C 323/01).

8
Schlussbestimmungen

8.1

Folgende im Antrag und im weiteren Verfahren anzuge-
benden Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne 
des § 264 Strafgesetzbuch und des Subventionsgesetzes 
vom 29. 7. 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037):

– Angaben zum Antragsteller

– Ort der Investition

– Beschreibung des beantragten Vorhabens

– Ziel des Vorhabens

– Beginn des Vorhabens

– Angaben zur Finanzierung

–  Angaben über ggf. bestehende wirtschaftliche, rechtli-
che und personelle Verfl echtungen zwischen Trägerin 
oder Träger, Betreiberin oder Betreiber und Nutzerin 
oder Nutzer,

–  Erklärungen in den Auszahlungsanforderungen über 
die tatsächlich getätigten Auszahlungen.

Ändern sich die subventionserheblichen Tatsachen im 
Laufe der Subventionsgewährung, ist dies der Bewilli-
gungsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle un-
verzüglich mitzuteilen.

Ein Subventionsbetrug ist nach obiger Vorschrift straf-
bar. Eine Entstellung oder Unterdrückung der o. g. Tat-
sachen ist ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB, eine 
Veränderung entscheidungserheblicher Dokumente ggf. 
als Urkundenfälschung im Sinne des § 267 StGB straf-
bar. Auf das Subventionsgesetz wird hingewiesen.

8.2
Die Antragstellung beinhaltet das Einverständnis, dass 
alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt ge-
wordenen Daten von der Bewilligungsbehörde oder der 
von ihr beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert 
und von ihnen oder in ihrem Auftrag für Zwecke der 
Statistik und der Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit 
des Förderprogramms ausgewertet, an den nordrhein-
westfälischen Landtag und an Einrichtungen des Lan-
des, des Bundes und der Europäischen Union weiterge-
leitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht werden.

9
Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt am Tag nach Verkündung in Kraft 
und gilt bis zum 31. 12. 2013.

Gleichzeitig tritt der Gemeinsame Runderlass vom 
4. 12. 2007 (MBl.NRW. S. 868) sowie die Anlagen 1 bis 3 
der Richtlinien vom 21. 8. 2006 (MBl.NRW. S. 443) außer 
Kraft. Über Projekte, die vor dem Inkrafttreten bean-
tragt und begonnen, aber noch nicht bewilligt worden 
sind, wird aufgrund der zum Zeitpunkt der Bewilligung 
geltenden Richtlinie entschieden. Dabei wird zugelassen, 
dass für diese Projekte die Antragsformulare des o. g. 
Runderlasses vom 21. 8. 2006 als prüffähige Antragsun-
terlagen im Sinne dieser Richtlinie gelten.

Anlage 1 Begriffsbestimmungen

Anlage 2  Antragsformular

Anlage 3  Zuwendungsbescheid

Anlage 4  Verwendungsnachweis

Anlage 5*  Zuständige Stellen

* Die Anlage 5 wird im MBl. NRW. Nr. 25 abgedruckt. Die Anlagen 1- 4 
werden nur in die elektronische SMBl.NRW. eingestellt. Außerdem sind 
die Anlagen auf der Seite des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie (http://www.innovation.nrw.de/
forschung_technologiefoerderung/weitere_foerderungen/index.php) ab-
rufbar.
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I. Zuständige Stellen der Technologie- und Innovationsförderung  (Nrn.  7.1, 7.2 FIT) 

Lfd. Technologiebereich/                        Z   u   s   t   ä   n   d   i   g   e       S   t   e   l   l   e   
Nr.   Branche                                          Antragstellung                             Bewilligungsbehörde      
                                                               Nr. 7.1  FIT                                  Nr. 7.2 FIT 

1 Medien- und Kommunikationstech-             Staatskanzlei                                                    Staatskanzlei 
            nologien einschließlich der hierfür              Stadttor 1                                                          Stadttor 1 
            erforderlichen flankierenden Dienst-  
            leistungen für Innovation und                      40219 Düsseldorf                                             40219 Düsseldorf 
            Technikentwicklung und der damit 
            zusammenhängenden Technolo- 
            gischen Infrastruktur mit Ausnahme 
            von Technologiezentren 

2 a) Chemische Industrie, Life-Science               NRW.Bank                                                         NRW.Bank 
           (Bio- und Gentechnologie,                            Johanniterstrasse 3                                          Johanniterstrasse 3 
           Gesundheitswesen, Ernährung,                                                                                        
           Gerontotechnologie), Umwelttech-         48145 Münster 
           nologien, Wasserwirtschaft,                                                                                                     48145 Münster 
           Technologien der Qualitätssicherung,                                                                                
            Neue Werkstoffe,  innovative  
            Dienstleistungen 

   b) Flankierende Dienstleistungen für                NRW.BANK                                                      NRW.Bank 
           Innovation und Technologieentwicklung     Johanniterstraße 3                                          Johanniterstraße 3 

           sowie wirtschaftsbezogene innovative                            
           Dienstleistungen für Logistik, Transfer 
           Wissenschaft / Wirtschaft, Innovations-       48145 Münster                                                 48145 Münster 
           wettbewerbe                                                                                                 
           Gründer- und Innovationszentren  
           ohne Technologiezentren  
                    
                         

                
               

   c)  Innovationsprojekte von übergeordneter    Ministerium für Innovation, Wissenschaft,  Ministerium für Innovation,  
            und grundsätzlicher Bedeutung                   Forschung und Technologie                         Wissenschaft, Forschung und  
                                                                                     des Landes Nordrhein-Westfalen                 Technologie 
                                                                                                           des Landes Nordrhein-Westfalen 

                                                                                     Völklinger Strasse 49                                     Völklinger Strasse 49 
                                                                                     40221 Düsseldorf                                           40221 Düsseldorf 

         Ministerium für Wirtschaft,    Ministerium für Wirtschaft, 
              Mittelstand und Energie    Mittelstand, und Energie  
                        des Landes Nordrhein-Westfalen   des Landes Nordrhein-Westfalen 

               Haroldstraße 4     Haroldstraße 4 
              40213 Düsseldorf     40213 Düsseldorf 
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3 a) Produktionstechnologien, Maschinen-         NRW.Bank                                                       NRW.Bank 
           und Fahrzeugbau, Textil, Bekleidung,          Johanniterstrasse 3                                       Johanniterstrasse 3 

           Werkstofftechnologien, Stahl, Metalle,                                                                              
           Glas, Keramik, Luft- und Raumfahrt, Bau,   
           Steine und Erden, Holz, Möbel, Papier,        48145 Münster                                                 48145 Münster
           Mikro- und Nanotechnologien, Elektro-                                                                               
           technik, Optik, Feinwerktechnik, Druck- 
           industrie, neue Materialien 

b) Technologische Infrastruktur und                NRW.BANK                                                      NRW.Bank 
Technologiezentren                                        Johanniterstrasse 3                                       Johanniterstrasse 3 

           und                                                                                    
Flankierende Dienstleistungen für                                                          

 Technologieentwicklung und                         48145 Münster                                                48145 Münster 
          Technologietransfer                                                                                     

              
                  
                            

                     
                    
              

c) Technologie- und Technologietransfer-        Ministerium für Innovation, Wissenschaft,  Ministerium für Innovation, 
projekte von übergeordneter und grund-     Forschung und Technologie                         Wissenschaft, Forschung und 

         sätzlicher Bedeutung                                     des Landes Nordrhein-Westfalen                  Technologie 
                                                                                                       des Landes Nordrhein-Westfalen   

                                                                                    Völklinger Strasse 49                                    Völklinger Strasse 49 
                                                                                    40221 Düsseldorf                                           40221 Düsseldorf 

              Ministerium für Wirtschaft,   Ministerium für Wirtschaft, 
             Mittelstand und Energie   Mittelstand und Energie 
             des Landes Nordrhein-Westfalen                des Landes Nordrhein-Westfalen 

             Haroldstraße 4     Haroldstraße 4 
              40213 Düsseldorf    40213 Düsseldorf 

      

II. Abweichende Regelung 

Für die Durchführung von Sonderprogrammen und gemeinsamen Aktionsprogrammen der 
Bewilligungsbehörden (z.B. Innovationswettbewerbe gemäß Nr. 1. Abs. 2 FIT) können 
abweichende Zuständigkeiten festgelegt werden. 
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